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Von «gerechten» Kriegen

Ein «moglicher Krieg» zwischen den bei-
den Weltsystemen wére «in jedem Fall ein
gerechter Krieg» fiir die Warschauerpakt-
Staaten. Diese Behauptung stellt die vom
DDR-Verteidigungsministerium  herausge-
gebene Zeitschrift «Militirwesen» in ihrer
jungsten Ausgabe auf. Die Zeitschrift weist
in diesem Zusammenhang laut offiziellen
Angaben die Ansicht zuriick, dass die Ge-
rechtigkeit beziehungsweise Ungerechtig-
keit eines Krieges davon abhénge, «welche
Seite sich verteidigt beziehungsweise an-
greift.»

Das allgemeine Kriterium sei die Frage,
«ob er der Festigkeit des Klassenjochs der
Ausbeuterklasse oder seiner Liquidierung
dient». Der Krieg sei in den «Klassen-
kampf» eingeordnet und miisse danach be-
urteilt werden, in welchem Verhéltnis er
zur «historischen Mission» der Arbeiter-
klasse stehe.

Die Erkenntnis, dass ein neuer Weltkrieg
«seitens des Imperialismus ein zutiefst un-
gerechter», seitens des Sozialismus «ein
allseitig gerechter» wére, sei «entschei-
dend flir das Verstandnis aller Massnah-
men zur Erhéhung der Gefechtsbereit-
schaft und Kampfkraft unserer Armee»,
hebt die Zeitschrift hervor.

Nun zum Vergleich einige Zitate

der PdA zu den Nationalratswahlen 1975:

«Krise und Inflation . . . Arbeitslosigkeit und
Teuerung... Konkurse und Betriebs-
schliessungen ... Entlassungen, Lohnab-
bau, Unordnung und Inkonsequenz... So
kann es nicht weitergehen!»

«Man spart an der AHV, an den Kranken-
kassen, am Umweltschutz. Die 2,7 Milliar-
den des Militarbudgets bleiben jedoch
tabu.»

«;Fi]r die Entspannung, fiir die Abriistung,
fir den Frieden». «Der Kampf fiir die Er-
haltung und Festigung des Friedens ist ein
grundlegendes Anliegen der Partei der Ar-
beit, das man nicht von ihrer gegenwarti-
gen und zukinftigen Gesamtpolitik trennen
kann,»

‘<\_/0r allem heute ist sie der Ansicht, dass
die Schweiz am wirksamsten zur interna-
tionalen Entspannung, zur europaischen

Sicherheit, zur Abriistung und zur uner-
lasslichen friedlichen Koexistenz beitragen
kann, wenn sie eine Politik der wirklichen
Neutralitdt befolgt, politische Initiativen
zugunsten des Friedens entfaltet, sich wei-
gert, einem militdrischen oder wirtschaft-
lichen Block beizutreten, ihre Beziehungen
auf alle Lander ausdehnt und die Entwick-
lung der Dritten Welt auf eine Weise for-
dert, wie sie gegenwartig die Zukunft der
Volkergemeinschaft aufs dringlichste ver-
langt.»

Wer Gelegenheit hat, Zeitungen der War-
schauerpakt-Staaten und insbesondere de-
ren Militarzeitschriften etwas naher anzu-
sehen, dem fallen etliche Besonderheiten
auf.

Wo stehen da die schoénen Spriche von
der KSZE in Helsinki?

Da heisst es plétzlich von «Gerechtigkeit,
die im Falle eines Konfliktes zwischen den
beiden Weltsystemen auf der Seite des
Sozialismus stehe.» Folglich wird wohl
auch die Neutralitdt eines «westlichen»
Landes wie der Schweiz im Falle eines
Konfliktes nicht unbedingt geachtet wer-
den, obschon doch gerade diese Neutrali-
tat offiziell anerkannt wird.

Bekanntlich stehen wir Schweizer mit un-
serem Militdrbudget im Vergleich zu un-
serem Gesamtbudget im Gegensatz zu an-
deren Staaten wie zum Beispiel Schweden
oder etwa lIsrael ziemlich schlecht da.

Nur eine starke Landesverteidigung wirkt
glaubwiirdig. Nicht nur im Ausland, son-
dern gerade auch bei unserer Jugend.
Wenn das Prinzip der Selbstbehauptung
schon in unserer Bundesverfassung ver-
ankert ist, dann bewilligen wir unserer
Landesverteidigung eben auch die drin-
gend bendétigten finanziellen Mittel. Oder
wir schaffen die entsprechenden Artikel in
unserem Grundgesetz besser ab.

Eine Partei, die fir eine Reduktion der
Militarausgaben eintritt und dabei gleich-
zeitig fiir internationale Entspannung und
europasche Sicherheit wirbt, wirkt un-
glaubwirdig. Sie foérdert die Entwicklung
eines bestimmten Systems, aber sicher
nicht die Sicherheit der Schweiz. aso

Einsatzende werden alle Anzeigen in der
Zentrale vom Fahrzeug aus automatisch
geldscht. Notalarm kann von jedem Fahr-
Zeug aus gegeben werden. Aehnliche Ken-
nungsgeber zur Anzeige in der Zentrale
hat jedes Polizeikommissariat.

Fir Handfunksprechdienste mit Wechsel-
Sprechbetrieb wurden zwei weitere Fest-
Sl_ationen gebaut. Vielkanalgerate sichern
die Verbindung mit Gendarmerie, Feuer-
Wef}r und Rettung. Notstromversorgungs-
gerate machen das Polizeifunksystem kata-
Strophensicher. Ein vom normalen Funk-
System unabhangiges Notfunksystem sorgt

ebenfalls fiir doppelte Sicherheit.

Die Ueberwachung der einzelnen Funkge-
sprache erfolgt durch sogenannte «Abfra-
gestellen», die an vielen Stellen innerhalb
und ausserhalb der Wiener Polizeizentrale
angeordnet wurden. Diese kénnen mitho-
ren und mitsprechen.

Dieses neue Funksystem fiir die Wiener
Polizei bietet ein Maximum an Betriebs-
sicherheit, eine weitgehende Befreiung der
im Einsatz stehenden Beamten von léasti-
gen technischen Manipulationen und letzt-
lich eine bedeutende Steigerung der Si-
cherheit der Stadt.

Schweizer Armee

Schutz des Arbeitsplatzes des
Wehrmannes

Mit den Veranderungen, die in der jingsten
Zeit im schweizerischen Arbeitsmarkt ein-
getreten sind, stellt sich vermehrt die Frage
nach dem Schutz des Arbeitsplatzes un-
serer Wehrmanner. Der grosse Teil der
schweizerischen Arbeitgeber bringt ein er-
freuliches Verstandnis dafiir auf, dass dem
Wehrmann aus der Erfullung seiner gesetz-
lichen Wehrpflicht, zu der auch die Be-
foérderungsdienste gehdren, an seinem zivi-
len Arbeitsplatz keine Nachteile erwachsen
sollten. Es muss jedoch befiirchtet werden,
dass vor allem jene Stellensuchenden auf
Schwierigkeiten stossen, die im vergan-
genen Friuhjahr ihre Lehre abgeschlossen
haben und nun in der Sommer-Rekruten-
schulen Dienst leisten.

Angesichts dieser Sachlage hat das Militar-
departement in Zusammenarbeit mit den
interessierten Bundesstellen ein Merkblatt
ausgearbeitet, das den Kommandanten und
Militdrbehérden hilft, ratsuchenden Wehr-
ménnern die wichtigsten Bestimmungen
tiber den Schutz des Arbeitsplatzes zu
erldutern. Das Merkblatt behandelt die
arbeitsrechtlichen Fragen, die im Zusam-
menhang mit Militdrdienstleistungen immer
wieder auftauchen: insbesondere die Lohn-
zahlungspflicht des Arbeitgebers wéhrend
des Dienstes des Arbeitnehmers (Art. 324a
und b Obligationenrecht), das Verbot der
Kindigung zur Unzeit (Art. 336e Obliga-
tionenrecht) sowie die Einsprache und Ent-
schadigungsforderung bei Kiindigung des
Arbeitsverhéltnisses wegen Militardienst
(Art. 336g Obligationenrecht).

Abgabe des Dienstreglementes 67

Das Militdrdepartement wird das Dienst-
reglement der Armee (DR 67) mit den letz-
ten Nachtrégen kiinftig allen Rekruten aus-
handigen. Das DR 67, ein vom Bundesrat
1966 genehmigtes Reglement des Eidg. Mi-
litirdepartementes, enthéalt die Grundsatze
fur die soldatische Erziehung und fiir den
Dienstbetrieb. Es bestimmt auch die Pflich-
ten und Rechte sowie die Verantwortlich-
keiten und Befugnisse jedes Wehrmannes.
Das am 1. Januar 1967 in Kraft getretene
Reglement wurde bisher als personliches
Exemplar allen Offizieren und Unteroffi-
zieren der Armee und auf verponsiches
Verlangen allen Gbrigen Wehrméannern ab-
gegeben.

Aus andern Verbanden

13. Sternmarsch der Blauen Truppen

Der 13. Sternmarsch der Blauen Truppen
wird am 13. und 14. Méarz 1976 nach Lang-
nau im Emmental durchgefiihrt. Organisa-
tor: Regionalverband 2 des Schweiz. Mili-
tar-Sanitats-Vereins.



	Aus andern Verbänden

